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Erläuterungen zum Muster-Selbstbeurteilungsbericht

Der Muster-Selbstbeurteilungsbericht wurde durch die FMH bzw. das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für Radiologie (SGR) erstellt. Unter Beizug des Leitfadens des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und des Organs für Akkreditierung der schweizerischen Universitäten (OAQ) soll er allen Fachgesellschaften als Vorlage für die Erstellung ihres eigenen Selbstbeurteilungsberichts dienen. Die Antworten zu den Standards in diesem Muster-Selbstbeurteilungsbericht basieren einerseits auf allgemeinen Grundlagen, welche für alle 43 Weiterbildungsprogramme dieselben sind, und andererseits auf fachspezifischen Daten. Dementsprechend sind die Antworten in grauer Schrift für die allgemeinen Grundlagen und in blauer Schrift für die fachspezifischen Daten dargestellt. Da die Experten des OAQ in der Regel für ein einzelnes Weiterbildungsprogramm zuständig sind, müssen alle Selbstbeurteilungsberichte beide Teile enthalten. Bitte übernehmen Sie alle Antworten in grauer Schrift (allgemeine Grundlagen) unverändert in Ihren Selbstbeurteilungsbericht. Dies betrifft auch die allgemeinen Vorbemerkungen. Die Musterantworten der Fachgesellschaft Radiologie (blaue Schrift) dienen Ihnen als Hilfestellung und müssen durch Ihre eigenen Formulierungen ersetzt werden.

Beachten Sie bitte, dass die Selbstbeurteilung der Schweizerischen Gesellschaft für Radiologie provisorisch ist. Die Verweise (in roter Schrift) auf die laufende Revision des Weiterbildungsprogramms Radiologie sind für die übrigen Fachgesellschaften gegenstandslos.

Allgemeine Vorbemerkungen 

1.
Rahmenbedingungen

Die Weiterbildung in der Schweiz zeichnet sich durch Eigenschaften und Besonderheiten aus, welche der politischen, gesundheitsökonomischen und demokratischen Struktur unseres Landes angepasst sind. Sie weist einige Charakteristika auf, welche für sie typisch und zum Teil einzigartig sind.

Zu diesen schweizerischen Besonderheiten gehören:

· Föderaler Aufbau des Gesundheitswesens.
· Dezentraler Aufbau des Spitalwesens und damit der ärztlichen Weiterbildung (rund 1'200 Weiterbildungsstätten in Spitälern und Institutionen unterschiedlicher Grösse; rund 650 private Arztpraxen).
· Hohe Spezialisierung bis in periphere Spitäler.

· Hohe formelle und informelle Vernetzung in Lehre, Forschung und klinischer Tätigkeit.

· Apprenticeship-Charakter der Weiterbildung mit besonders hohem Praxisbezug.

· Ganzheitlicher (integrativer) Lehr- und Lernansatz. Dessen Qualität kann beschrieben, werden, entzieht sich aber weitgehend der quantitativen Erfassung. 

· Ausnützung der spezifischen Vorteile sowohl grösserer als auch kleinerer Weiterbildungsstätten. Letztere sind in der Lage, das ganzheitliche Lernen besonders gut zu fördern. Sie zeichnen sich durch einen speziell engen Bezug zwischen Weiterbildnern und Weiterzubildenden aus.

· Die ursprüngliche strenge Trennung zwischen ambulanter privatärztlicher und stationärer öffentlichrechtlicher Behandlung wurde in den letzten Jahren durch den Ausbau der ambulanten Dienste (Spezialsprechstunden; Notfallstationen) der öffentlichen Spitäler zum Teil aufgehoben.

2.
Verantwortlichkeiten

Die Verantwortung für die Weiterbildung ist unter einer Vielzahl von Institutionen und Personen aufgeteilt, welche im Hinblick auf ihre Aufgabe in der Weiterbildung engmaschig kooperieren. Es sind dies:

· Der Bund, vertreten durch das Eidgenössische Departement des Innern (EDI), das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Medizinalberufekommission (MEBEKO) als Aufsichtsorgane.

· Die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH), handelnd durch das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) als verantwortliche gesamtschweizerische Berufsorganisation (Art. 25 Medizinalberufegesetz MedBG).

· Die Titelkommission (TK), die Weiterbildungsstättenkommission (WBSK), die Einsprachekommissionen Weiterbildungstitel (WBT) und Weiterbildungsstätten (WBS), welche als Organe des SIWF für die Erteilung der eidgenössischen Weiterbildungstitel, die Anerkennung der Weiterbildungsstätten und die Behandlung von Einsprachen zuständig sind.

· Die medizinischen Fachgesellschaften

· Die anerkannten Weiterbildungsstätten (Spitäler, Kliniken, Institute, Arztpraxen)

· Die Weiterbildner

· Die Spitalträger

· Die fünf medizinischen Fakultäten

· Die Weiterzubildenden

Jede Instanz bzw. Person trägt einen Teil der Verantwortung für die Weiterbildung

3.
Die Stellung der Universitäten bzw. der medizinischen Fakultäten in der Weiterbildung

Die Weiterbildung in der Schweiz basiert auf der Beteiligung einer grossen Mehrheit der Spitäler, Kliniken und Institute sowie vieler Privatpraxen. Die Universitäten bzw. die medizinischen Fakultäten beeinflussen und gestalten implizit über ihren Lehrkörper, der zu einem grossen Teil auch ärztliche Funktionen in den Universitätsspitälern ausübt, die ärztliche Weiterbildung. Sie sind jedoch nicht allein verantwortlich für die ärztliche Weiterbildung. Die Weiterbildung wird massgeblich auch von nicht universitären Institutionen getragen und durchgeführt. Diese Situation ist historisch gewachsen und widerspiegelt u. a. die Rolle der nichtuniversitären Leistungsträger im schweizerischen Gesundheitswesen. 

Es bestehen allerdings viele Querverbindungen, durch welche die Universitäten grossen Einfluss auf die Weiterbildung haben. Die Lehrstuhlinhaber sind in Personalunion Leiter der Universitätskliniken und damit der universitären Weiterbildungsstätten. Die Universitätskliniken bieten ortsübergreifende theoretische Weiterbildungen an. Die Lehrstuhlinhaber nehmen im Rahmen des SIWF und ihrer Fachgesellschaften Einfluss auf die Gestaltung der Weiterbildungsprogramme. 

4.
Learning on the job / berufsbegleitende Weiterbildung

Die Weiterzubildenden sind keine Studenten. Sie sind diplomierte Ärzte und Akademiker mit Master-Abschluss. Damit haben sie den Nachweis schon erbracht, selbstverantwortlich lernen zu können. Während der Weiterbildung üben sie ihren Beruf aus und werden dabei von Fachärzten begleitet. Der Facharzttitel wird somit berufsbegleitend und eigenverantwortlich erworben. Dies gilt speziell für den Ausbau der theoretischer Grundlagen, welcher ein erhebliches Mass an Selbststudium voraussetzt. 

Das Ergebnis der Weiterbildung wird durch Zwischen- und Schlussexamina kontrolliert. Formale Mechanismen zur Begleitung und Kontrolle während der Weiterbildung erfolgen in einem Ausmass, welches Redundanzen und unnötigen Formalismus sowie den damit verbundenen materiellen und Zeitaufwand minimiert.

5.
Das Milizsystem

Ein grosser Teil der Leistungen für die Weiterbildung und deren Organisation wird im Milizsystem erbracht, wofür in aller Regel keine separate finanzielle Abgeltung erfolgt. Dies erfordert ein hohes Engagement der Beteiligten, erweitert aber auch deren Handlungsspielraum, was der Qualität der Weiterbildung zugute kommt. Das Milizsystem gewährleistet eine hohe Praxistauglichkeit der getroffenen Entscheide und Massnahmen. 

6.
Mitbeteiligung

Das schweizerische Weiterbildungssystem ist demokratisch organisiert. Die Einflussnahme der Weiterbildner und Weiterzubildenden ist in allen Steuerungs- und Ausführungsorganen gegeben, insbesondere im SIWF und in den Fachgesellschaften. 

7.
Kritische Würdigung der Standards der World Federation of Medical Education (WFME)

Die WFME-Standards und deren europäische Ergänzungen basieren auf der angelsächsischen Organisation der Weiterbildung in Medical Schools und grossteils in staatlichen Gesundheitssystemen. Dementsprechend zielen die Standards auf die Überprüfung der Weiterbildung in einem universitären und staatsmedizinischen Umfeld. Beides trifft für die Schweiz nicht zu, sodass mehrere Standards falsche Fragestellungen an unser Weiterbildungssystem richten und damit in der Schweiz nicht erfüllt werden können (Beispiel: Budgets für die Weiterbildung). Eine Anpassung der Standards ist dementsprechend wenigstens für die Zukunft in Erwägung zu ziehen.

Fachspezifische Vorbemerkungen (Fachgesellschaft Radiologie)

A.
Allgemeines

Die SGR-SSR stellt sich nachdrücklich hinter die Besonderheiten und Leitgedanken, welche der schweizerischen Ausprägung der Weiterbildung zugrunde liegen und auch hinter die bestehende Organisation derselben.

Sie leistet einen grossen Beitrag zur Steuerung, Durchführung und Kontrolle der Weiterbildung der Radiologen. Sie steht der Verbesserung der Weiterbildung, wie sie der Akkreditierungsprozess intendiert, positiv gegenüber. Sie wird aber aufwändige und zeitintensive Qualitätssicherungsmassnahmen nur aufgrund eines nachweisbaren positiven Kosten-Nutzenverhältnisses unterstützen.

B.
Besonderheiten der fachspezifischen Weiterbildung in Radiologie

Die schweizerische Radiologie zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus:

· Die technologische Vorreiterrolle in der Medizin in Bezug auf die Untersuchungs- und Behandlungsverfahren sowie den Einsatz der Informationstechnologie (IT), insbesondere bei den Arbeits- und Befundprozessen, der Bildbearbeitung, -verwaltung und -kommunikation (Post-Processing, Radiologieinformationssysteme RIS und Picture Archiving and Communicating Systeme PACS) sowie der Dokumentation der Arbeitsinhalte, auch jener der Weiterzubildenden.

· Durch die Interdisziplinarität ist die Radiologie eo ipso ganzheitlich und integrativ. Ihre Ausübung erfordert eine hohe Sozialkompetenz.

· Der besonders hohen Anforderungen an die Kommunikationsfähigkeiten und –kultur der Fachärzte.

· Den besonders hohen Supervisionsbedarf in Bezug auf die praktische Arbeit der Weiterzubildenden.

· Diese Besonderheiten sind evident.. Sie sind integraler Bestandteil der Weiterbildung zum Facharzt, besonders in der praktischen Arbeit. Sie werden in den folgenden Antworten als implizit gegeben vorausgesetzt und nicht überall speziell erwähnt. 

C.
Betrachtungen zum Prozess der Selbstbeurteilung der SGR-SSR:

Die Selbstbeurteilung Radiologie wurde als Pilotprojekt in einem ersten Entwurf verfasst von Dr. med. R. O. Binswanger, Projektleiter Akkreditierung des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung (im Folgenden SIWF). Dr. Binswanger war bis Mitte 2008 Chefarzt einer radiologischen Klinik und Weiterbildner. Er war vor Jahren Leiter des Ressorts WFB der SGR-SSR, später Präsident der Fachgesellschaft.

Es erfolgten mehrere Überarbeitungen in Zusammenarbeit mit der Ressortleiterin WFB der SGR-SSR. Dabei wurden Inputs von verschiedenen Vorstandsmitgliedern der SGR-SSR berücksichtigt.

Das Weiterbildungsprogramm der SGR-SSR war gleichzeitig in Überarbeitung. Mehrere Erkenntnisse aus dem Prozess der Selbstbeurteilung wurden im Sinne von Verbesserungen in der Revision unmittelbar berücksichtigt. 
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1.1
LEITBILD UND ZIELE

SGR-SSR:

Die Definition des Fachgebiets und der Weiterbildungsziele finden sich in Artikel 3 und 4 der Statuten der Schweizerischen Gesellschaft für Radiologie SGR-SSR vom 8.6.2002 (im Folgenden "Statuten"), und in Ziffer 1 des Weiterbildungsprogramms Radiologie vom 1.1.2001, letzte Revision: 6.9.2007 (im Folgenden "WBP").

Die Kompetenzen der Fachärzte sind aufgeführt in Ziffer 3.1 des WBP: Allgemeine Grundlagen und Kenntnisse und in Ziffer 3.2 des WBP: Spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten

Selbständiges lebenslanges Lernen wird gefordert und ist aufgeführt in Art. 4.2, Art. 25.2 der Statuten sowie in Ziffer 3.1.7 Abs. 4 des WBP.

Ausserdem gilt das Vorbild der Weiterbildner.

Das selbständige lebenslange Lernen ist der Inhalt von Ziffer 1 des Fortbildungsprogramms der schweizerischen Gesellschaft für Radiologie (SGR-SSR) für den Facharzttitel Radiologie vom 28. Juni 2003 (im Folgenden "FBP").

Im Weiteren führt die SGR-SSR einen jährlichen wissenschaftlichen Kongress und einen jährlichen Fortbildungskurs durch. Der Nachweis des Besuchs von je 2 davon muss am Ende der Weiterbildung nachgewiesen werden. (Ziffer 2.2.1 des WBP)

Dokumentation:

Statuten, Weiterbildungsprogramm und Fortbildungsprogramm der Fachgesellschaft Radiologie
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1.2
PROFESSIONALITÄT

SGR-SSR:

Die Förderung der Sozialkompetenz ist implizit Teil der praktischen Weiterbildung. Auch hier ist das Vorbild der Weiterbildner eine wesentliche Komponente.

Nachtrag nach Revision WBP: Ziffer 3.4 WBP: Neu und zusätzlich Sterbebegleitung, Organentnahme.
Das selbständiges Lernen in Notfallsituationen wird in Ziffer 3.2.1 Abschnitt 2 Punkt 3 des WBP geregelt (Spezielle, radiologische Befunde bei Notfall- und Traumapatienten). Es ist implizit Teil der praktischen Weiterbildung. Das Vorbild der Weiterbildner ist auch hier ein förderndes Element.

Die Förderung ethischen Handelns ist in Ziffer 3.1.9 und Ziffer 4.9 des WBP festgelegt. Ausserdem ist ethisches Handeln im Gegenstandskatalog der 1.Teilprüfung Radiologie (Im Folgenden "GSK1") berücksichtigt. Es ist zuletzt Teil der praktischen Weiterbildung und wird von den Weiterbildnern vorgelebt.
Die Förderung ökonomischen Handelns ist in Ziffer 3.1.9 des WBP und im GSK1 enthalten. Sie ist Teil der praktischen Weiterbildung. Auch hier gilt das Vorbild der Weiterbildner.
Es findet ein regelmässiger Austausch über ökonomische Fragen an interdisziplinären Konferenzen statt (Diskussion über ökonomisch effiziente Indikationsstellung und Durchführung von radiologischen Untersuchungen).
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1.3
KOMPETENZEN BEI WEITERBILDUNGSABSCHLUSS

SGR-SSR:

Die Kompetenzen der Fachärzte am Ende der Weiterbildung werden ausführlich in Ziffer 3.1 des WBP beschrieben: Allgemeine Grundlagen und Kenntnisse und Ziffer 3.2 des WBP: Spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten.

Sie ist enthalten im Gegenstandskatalog für die 1. Teilprüfung (GSK1) und in der 

Orientierung an die Kandidaten der 2. Teilprüfung Facharzt Radiologie vom 30.9.2007 (Im Folgenden "OKFP2").

Dokumentation:

Weiterbildungsprogramm der Fachgesellschaft, GSK 1, OKFP2
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2.1
WEITERBILDUNGSSTRUKTUR

SGR-SSR:

Die Struktur der Weiterbildung ist in Ziffer 2.1 des WBP eingehend beschrieben.

Neue und spezielle Kompetenzen, die in der Weiterbildung vermittelt werden, finden sich in Ziffer 3.1 des WBP: Allgemeine Grundlagen und Kenntnisse sowie in Ziffer 3.2 des WBP: Spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten sowie in GSK1 und OKFP2.

Dokumentation:
Weiterbildungsprogramm der Fachgesellschaft, Katalog zu Lernergebnissen der SMIFK pp. 126-128
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2.2
WISSENSCHAFTLICHE METHODEN

SGR-SSR:

Die kritische Beurteilung von wissenschaftlicher Literatur und Evidence Based Medicine finden sich in Ziffer 1 des WBP und in Ziffer 3.1.7 Abs 3 des WBP. Sie werden auch im GSK1 gefordert. Es gibt darin auch einen Verweis auf diverse Publikationen und Webseiten, u.a. zur Evidence Based Medicine. 

Das Clinical Decision Making ist enthalten in Ziffer 3.2.1, letzter Absatz des WBP (Indikation und Leistungsfähigkeit der wichtigsten ... diagnostischen Verfahren ... Bedeutung der radiologischen bildgebenden Verfahren für ... Eingriffe sowie typische therapiebedingte Veränderungen).

In GSK 1 sind Appropriateness Criteria aufgeführt.
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2.3
INHALT DES WEITERBILDUNGSGANGS

SGR-SSR:
Der Standard zu dieser Frage ist so umfassend und detailliert, er kann nur teilweise beantwortet werden:
Was die Theorie dieser Lerninhalte betrifft, wird sie, soweit für Radiologen relevant, an der Fachprüfung abgefragt. Dies trifft für Anatomie, Physiologie, Biophysik, speziell Strahlenphysik, Grundlagen der verschiedenen radiologischen Methoden, Zellbiologie, speziell Strahlenbiologie, Genetik, Pharmakologie und Pathologie, die medizinische Ethik sowie für das Verständnis medizinökonomischer Fragen zu (siehe GSK1). Diese Kenntnisse werden regional in von radiologischen Universitätsinstituten angebotenen Vorbereitungskursen für den 1. Teil der Facharztprüfung vermittelt.

Was die praktischen Weiterbildungsinhalte betrifft, ist die Vermittlung der entsprechenden Fertigkeiten durch die sehr praxisorientierte Weiterbildung gegeben (Bedside-Teaching).
Die Kommunikationsfähigkeit wird durch die im WBP Ziffer 3.2.1 geforderte aktive Teilnahme an interdisziplinären Konferenzen geschult und anlässlich der 2. Teilprüfung (Demonstrationsprüfung) bewertet.
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2.4
AUFBAU, ZUSAMMENSETZUNG UND DAUER DES WEITERBILDUNGSGANGS

SGR-SSR:

Die Dauer der Weiterbildung beträgt 6 Jahre laut Ziffer 2.1 des WBP (Revision 2009: Reduktion auf 5 Jahre geplant)

Je nach Organisation der Weiterbildungsstätte erfolgt die WB in Modulen (Rotationen). Vor allem in Weiterbildungsstätten der Kategorie B und C kann der Aufbau integrativ sein, d.h. der Assistenzarzt wird schon ab Beginn an verschiedenen Modalitäten ausgebildet. Jede Weiterbildungsstätte publiziert dazu ihr Weiterbildungskonzept. 

Beispiel: Weiterbildungskonzept Kantonsspital Baden akt. 29.9.08

Zum Wesen der Radiologie gehört an allen Modalitäten die organ- und systemübergreifende Betrachtungsweise. 

Im Rahmen der Weiterbildung finden zwei Zwischenprüfungen statt:

Die erste Teilprüfung hat einen vorgeschriebenen Termin, sie wird in der Regel im zweiten oder dritten Weiterbildungsjahr absolviert

Es wird empfohlen, die zweite Teilprüfung nach bestandener erster Teilprüfung im letzten Jahr der reglementarischen Weiterbildung zu absolvieren (Ziffer 4.4 des WBP).

Das Verhältnis von theoretischer zu praktischer Weiterbildung ist in Ziffer 5.3 des WBP geregelt. Die vorgeschriebene formelle theoretische Weiterbildung beträgt für Weiterbildungsstätten der Kategorie A 80, der Kategorie B 40 und der Kategorie C 20 Stunden pro Jahr. evtl. Korrektur nach Revision WBP.
Die Weiterzubildenden müssen den Nachweis ihrer Teilnahme an zwei Fortbildungskursen und zwei Jahreskongressen der SGR-SSR während der Weiterbildung zum Facharzt erbringen. (Ziffer 2.2.1 des WBP)

Die radiologischen Universitätsinstitute bieten regionale Vorbereitungskurse für die erste Teilprüfung an. 

Ärzte in Weiterbildung werden regelmässig an nationale und internationale Kurse und Fortbildungsveranstaltungen entsandt, zum Beispiel an den Internationalen Diagnostikkurs Davos oder die Kurse des Armed Forces Institute of Pathology in Washington oder Wien.

Die Weiterzubildenden nehmen auch an klinischen Fortbildungsveranstaltungen ihres Spitals teil.

Theoretischer Kenntnisse werden schliesslich im Rahmen der systematischen Supervision der auszubildenden Ärzte erworben ("Bedside Teaching"). 

Im WBP sind keine fakultativen Lerninhalte vorgeschrieben. Die Freiheit, mehr oder Anderes zu lernen, wird durch das WBP allerdings nicht eingeschränkt.
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2.5
MANAGEMENT DES WEITERBILDUNGSGANGS

SIWF/FMH:

In den Artikeln 4 bis 11 der WBO sind die übergeordneten Zuständigkeiten für die Weiterbildung geregelt. Die Instanzen umfassen (Auszug aus der WBO): 

Art. 4 Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF)
Oberstes Organ im Bereich der Weiterbildung. Generalkompetenz für alle Massnahmen und Entscheide, die nicht einer anderen Instanz vorbehalten sind. Insbesondere:

· Beschlussfassung über Revisionen der WBO.

· Beschlussfassung über Weiterbildungsprogramme der Fachgesellschaften.

· Auslegungsfragen zu obigen.

· Anerkennung und Genehmigung von Revisionen von Fähigkeitsprogrammen. 

· Begutachtung von Gesuchen zur Schaffung neuer Facharzttitel und Schwerpunkte.

· Wahl der SIWF-Delegierten in die TK und die WBSK. 

Art. 5 Schweizerische Ärztekammer 
· Schaffung und Aufhebung von Facharzttiteln, Schwerpunkten und Fähigkeitsausweisen.

· Wahl des Präsidenten des SIWF.

· Beschlussfassung über das Budget des SIWF.

Art. 7 Titelkommission (TK) 
Beurteilung von Anfragen der in Weiterbildung stehenden Kandidaten über die Gestaltung und Anrechnung ihrer Weiterbildung. 

Beurteilung von Gesuchen für die Erteilung eines Facharzttitels oder Schwerpunktes.

Art. 8 Weiterbildungsstättenkommission (WBSK) 

Anerkennung / Einteilung und Umteilung der Weiterbildungsstätten.

Art. 9 Einsprachekommission Weiterbildungstitel (EK WBT) 
Unabhängige und unparteiische Einspracheinstanz gemäss Art. 25 Abs. 1 lit. j des MedBG. 

Art. 10 Einsprachekommission Weiterbildungsstätten (EK WBS) 
Unabhängige und unparteiische Einspracheinstanz gemäss Art. 25 Abs. 1 lit. j des MedBG. 

Art. 11 Fachgesellschaften (FG) 
Ausarbeitung der Weiterbildungsprogramme und deren Revisionen. 

Organisation und Durchführung der Facharztprüfungen.

Stellungnahme zu Einsprachen betreffend Erteilung eines Facharzttitels oder Schwerpunktes. 

Durchführung von Visitationen bei Anerkennungen von Weiterbildungsstätten.

SGR-SSR:
Die Verantwortlichkeiten für Organisation, Koordination und Umsetzung des WBP sind folgendermassen geregelt:

Der Vorstand der SGR-SSR ist das oberste Steuerungsorgan.

Das Ressort Weiter- und Fortbildung der SGR-SSR ist für alle Belange der Weiterbildung verantwortlich. 

Das Ressort Facharztprüfung der SGR-SSR verantwortet die beiden Teile der Facharztprüfung und führt diese durch.

Der Verantwortliche für Visitationen der Weiterbildungsstätten ist dem Ressort WB und FB der SGR-SSR angegliedert.

Jede Weiterbildungsstätte bezeichnet einen Verantwortlichen für die Weiterbildung, der über die nötigen Fachkenntnisse verfügt.

Die Leiter der Weiterbildungsstätten sind für diejenige Periode der Weiterbildung verantwortlich, während welcher die weiterzubildenden Ärzte bei ihnen angestellt sind. In der Regel vermitteln die Leiter der Weiterbildungsstätten ihre Assistenzärzte an andere weiter, z.T. gibt es Abkommen zur Übernahme von Weiterzubildenden zwischen Weiterbildungsstätten.

Die Weiterbildner sind in die Planung der Weiterbildung einbezogen, indem sie im Ressort WB und FB vertreten sind.

Im Ressort Junioren der SGR-SSR ist die aktive Teilnahme der Weiterzubildenden an der Gestaltung der Weiterbildung gewährleistet.
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2.6
WEITERBILDUNG UND DIENSTLEISTUNGEN

SGR-SSR:

Das Verhältnis zwischen Weiterbildung und Dienstleistung ist ausgewogen: Der starke Praxisbezug der Weiterbildung führt zu einem grossen, nicht exakt definier- und messbaren, Anteil von Dienstleistung in der Weiterbildung, welche ohne diesen gar nicht möglich wäre. Die für das ganze Fach typische engmaschige Supervision (Ärzte in Weiterbildung befunden bzw. verrichten die ihnen zugeteilten Untersuchungen und Interventionen unter Supervision. Die Verantwortung für den Befund liegt beim Supervisor) fördert das fallbezogene ("bedside") Teaching.
Alle Weiterbildungsstätten sind zur Vermittlung einer formalen theoretischen Weiterbildung verpflichtet. Ziffer 5.2.des WBP.
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3.1
BEURTEILUNGSMETHODEN UND FEEDBACK

SGR-SSR:

Formative Beurteilung:

Einmal jährlich bzw. am Ende jeder Weiterbildungsperiode stellt der verantwortliche Arzt der Weiterbildungsstätte dem Weiterzubildenden ein FMH-Zeugnis mit den fachspezifischen Zusatzblättern aus.

Ziffer 3.3 des WBP Radiologie regelt das Logbuch wie folgt:

Die an den Weiterbildungsstellen erbrachten Lernfortschritte, das erworbene Fachwissen und die radiologischen Fähigkeiten und Fertigkeiten werden regelmässig schriftlich dokumentiert. Die periodischen Aufzeichnungen müssen für jede absolvierte Weiterbildungsperiode, mindestens jedoch einmal pro Jahr erfolgen und vom Leiter der Weiterbildungsstätte attestiert werden. Die laufende Dokumentation der praktischen Erfahrung wird belegt durch die Untersuchungs- und Eingriffszahlen im Radiologieinformationssystem (RIS) der Weiterbildungsstätten.

Kommentar zum integrativen Lernen: Theorie und Praxis sind durch die engmaschige Supervision der Weiterzubildenden integriert.
Summative Beurteilung:

Der Nachweis der praktischen Erfahrung wird gemäss Ziffer 3.2.2 des WBP erbracht (RIS-Dokumentation, siehe oben).

Durch die Facharztprüfung erbringt der Kandidat den Nachweis der Kenntnisse und Fertigkeiten gemäss WBP Ziffer 3 (Facharztprüfung Radiologie 1. und 2. Teil. Ziffer 4 des WBP).
Die Reliabilität des Prüfungsverfahrens wird wie folgt gewährleistet:

Die Facharztprüfungen werden aufgrund des Leitfadens "Kompetent prüfen" des Instituts für medizinische Lehre (IML) der Universität Bern erstellt.

Die erste Teilprüfung ist vollständig als Multiple Choice Examen aufgebaut, die zweite Teilprüfung teilweise. Der Ablauf der mündlichen Prüfungen ist streng strukturiert. Die Prüfungskommission eliminiert nicht diskriminierende Fragen an jeder Prüfung. Methodische Massnahmen der Prüfungskommission über mehrere Jahre erlauben Aussagen darüber, ob die Kandidaten besser oder schlechter werden. 

Dokumentation:

Prüfungsordnung im WBP und Prüfungsbeispiele

GSK1, OKFP2
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3.2
BEZIEHUNG ZWISCHEN BEURTEILUNG UND WEITERBILDUNG

SGR-SSR:

Im WBP wird kein expliziter Zusammenhang zwischen Leistungsbeurteilung und Prüfungsinhalt erwähnt. Letzterer ist aber im WBP und im GSK1 festgelegt und entspricht genau dem, was der Weiterzubildende zu lernen und zu können hat. Dementsprechend werden seine Leistungen danach beurteilt. 

Die Interessen der Weiterbildner und der Weiterzubildenden sind in dieser Hinsicht deckungsgleich: Der Einsatz der Weiterzubildenden in der klinischen Routine ist nur dann möglich, wenn sie im Verlauf der Weiterbildung die im WBP festgelegten Kenntnisse und Fertigkeiten sukzessive erwerben. Dies wird durch die der Supervision systematisch überprüft.

Instrumente und Formulare: Periodische schriftliche Dokumentation (Logbuch siehe oben)

Dokumentation:
Instrumente und Formulare zur formativen und summativen Leistungsbeurteilung: siehe oben
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4.1
ZULASSUNGSBEDINGUNGEN UND SELEKTIONSPROZESS

SIWF/FMH:

Die Erteilung eines Facharzttitels ist u. a. an das eidgenössische Arztdiplom oder ein gleichwertiges ausländisches Diplom gebunden (Art. 15 der WBO).

Diese Bedingungen gelten auch für die Auswahl der Weiterzubildenden (Art. 28 der WBO).

Für die Auswahl der Weiterzubildenden ist die Weiterbildungsstätte zuständig (Art. 41 der WBO).

Anerkannte Weiterbildungsstätten schliessen mit jedem Inhaber einer Weiterbildungsstelle einen schriftlichen Arbeitsvertrag ab (Art. 41 der WBO).

Die Leiter der Weiterbildungsstätten eines Fachgebietes können die Vergabe der Weiterbildungsstellen im Rahmen der Fachgesellschaft gemeinsam und zentral bzw. regional organisieren. Die Auswahl muss nach transparenten und sachgerechten Kriterien erfolgen (Art. 41 der WBO).
Im Übrigen existiert auf Stufe WBO kein definierter Selektionsprozess. Im Gegensatz zu anderen Ländern kennt die Schweiz keinen "Concours" als Eintrittspforte für die Weiterbildung. Dementsprechend ist in der WBO auch keine Beschwerdemöglichkeit bei einer allfälligen Nichtanstellung vorgesehen.
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4.2
ANZAHL WEITERZUBILDENDE

SGR-SSR:

Personelle und klinisch-praktische Ressourcen:

Gemäss Ziffer 5.1 des WBP Radiologie stellen die Weiterbildungsstätten folgende Ressourcen zur Verfügung: 

Schriftliche formuliertes Programm der vermittelten Lerninhalte; Definiertes Rotationsprogramm; Regelmässige interne Weiterbildungsveranstaltungen; Regelmässige fächerübergreifende Konferenzen; Gesicherter Besuch auswärtiger Weiter- und Fortbildungsveranstaltungen; Systematisch geordnete Fallsammlung und Fachliteratur für das Fach Radiologie. 

Zahlenmässiges Verhältnis Weiterbildner/Weiterzubildende:

Die Minimalzahl an Fachärzten und Minimalzahl Weiterzubildende an ordentlichen Weiterbildungsstellen ist in Ziffer 5.2 des Weiterbildungsprogramms pro Kategorie festgelegt. Verhältniszahlen sind nicht aufgeführt.

Dokumentation:
Weiterbildungsprogramm der Fachgesellschaft
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4.3
BETREUUNG UND BERATUNG DER WEITERZUBILDENDEN

SGR-SSR:

Beratung, Tutoring und Mentoring sind im WBP nicht explizit festgelegt, diese liegen im Zuständigskeitbereich des Leiters der Weiterbildungsstätte. Evtl. Zusatz nach Revision WBP
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4.4
ARBEITSBEDINGUNGEN

SIWF/FMH:
Die Weiterbildung ist an eine Weiterbildungsstelle an einer anerkannten Weiterbildungsstätte gebunden (Art. 28 der WBO).

Die Festsetzung des Lohnes geschieht unter Berücksichtigung der vom Weiterzubildenden zu erbringenden Dienstleistungen (Art. 41 der WBO).
Dienstleistung und Weiterbildung können im schweizerischen praxisorientierten Weiterbildungssystem nicht separat ausgewiesen werden. Allgemein wird bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 50 Stunden von einem Verhältnis von 42 Stunden Dienstleistung und acht Stunden Weiterbildung ausgegangen.
Die Definition der möglichen Gebiete bzw. der Inhalte der nicht fachspezifischen Weiterbildung ist in den Weiterbildungsprogrammen der Fachgesellschaften geregelt.

Die Weiterbildungsstätten stellen sicher, dass den weiterzubildenden Personen genügend Zeit für theoretische Weiterbildung / strukturierte Kurse zur Verfügung steht (Art. 40 der WBO).

Die Einhaltung des Arbeitsgesetzes ist Teil der Anstellungsverträge, welche die Weiterzubildenden mit dem Träger der Weiterbildungsstätte abschliessen.

Bis zu 50% der fachspezifischen Weiterbildung kann in Teilzeit absolviert werden, es sei denn, das Weiterbildungsprogramm lässt einen höheren Anteil zu. In den meisten grossen Weiterbildungsprogrammen kann die ganze fachspezifische Weiterbildung in Teilzeit absolviert werden.

Die nicht fachspezifische Weiterbildung kann zu 100% in Teilzeit absolviert werden. 

Der Umfang der Teilzeitbeschäftigung muss mindestens der Hälfte eines Vollpensums entsprechen. In Teilzeit absolvierte Weiterbildung wird anteilsmässig angerechnet (Art. 32 der WBO).

Abwesenheiten bis zu acht Wochen pro Jahr müssen nicht nachgeholt werden (Art. 31 der WBO).

Dokumentation:

Beispiel von Logbüchern
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4.5
MITSPRACHE DER WEITERZUBILDENDEN

SIWF/FMH:
Die Weiterzubildenden können ordentliche Mitglieder der FMH werden (Art. 5 der Statuten der FMH).

Sie sind über den VSAO (Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärzte) in den Gremien der FMH vertreten (im obersten Organ der FMH in der Schweizerischen Ärztekammer hat der VSAO allein 40 Delegierte). 

Der VSAO übernimmt koordinierende Funktionen in den Bereichen Aus-, Weiter- und Fortbildung und nimmt die Aufgaben im Bereich der Weiterbildungsordnung und der Fortbildungsordnung wahr (Art. 16 der Statuten FMH). Der VSAO ist mit 4 Mitgliedern im SIWF vertreten (Art. 41 der Statuten FMH). Damit partizipieren die Weiterzubildenden an der Gestaltung bzw. der Genehmigung der Weiterbildungsprogramme. Über das SIWF sind VSAO-Vertreter auch in anderen Organen aktiv mitbeteiligt (Titelkommission, Weiterbildungsstättenkommission).

Innerhalb der Fachgesellschaften partizipieren die Weiterzubildenden an der Ausgestaltung der Weiterbildungsprogramme im Rahmen der jeweiligen Statuten in ähnlicher Weise.
SGR-SSR:

Die Weiterzubildenden können Juniormitglied der SGR-SSR werden und im Ressort Junioren aktiv Einfluss nehmen (Der Leiter des Ressorts Junioren ist Mitglied des erweiterten Vorstandes der SGR-SSR), speziell natürlich für alle die Weiterbildung betreffenden Fragen. Statuten Art.6.3 und 28.

Die Weiterzubildenden haben Mitsprache bei der Verabschiedung des WBP an der Mitgliederversammlung der SGR-SSR (Art. 22 der Statuten)
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5.1
ANSTELLUNGSPOLICY

SGR-SSR: 

Ziffer 5.3 des WBP und Art. 39 der WBO legen Folgendes fest:

Der Leiter der WB-Stätte muss Facharzt für Radiologie sein.

Er muss vollamtlich tätig sein. 

Die Weiterbildner sind Fachärzte für Radiologie.

Dokumentation:
Weiterbildungsprogramm der Fachgesellschaft
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5.2
WEITERBILDNER

SGR-SSR: 

Zu den didaktischen Qualifikationen der Weiterbildner enthält das WBP keine Bestimmungen.

Die wissenschaftlichen Qualifikationen der Weiterbildner sind wie folgt geregelt:
Die Verantwortlichen der Weiterbildungsstätten sind Fachärzte für Radiologie (WBP Ziffer 5.3). Für jede Kategorie der Weiterbildungsstätten ist die Zahl der Fachärzte Radiologie vorgeschrieben. Gemäss WBP Ziffer 1 Abs.2 Ziffer 5 müssen die Fachärzte Radiologie in ihrer Weiterbildung an Forschungsprojekten und Qualitätsstudien auf ihrem Fachgebiet mitwirken und wissenschaftliche Arbeiten in Ihrem Fachgebiet kritisch beurteilen können. Einzelheiten dazu sind in Ziffer 3.1.7 des WBP geregelt. 

Die Weiterbildner sind selbst zur lebenslangen Fortbildung verpflichtet (Fortbildungsordnung der FMH)
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6.1
KLINISCHE EINRICHTUNGEN

SIWF/FMH:

Die Ziele der Weiterbildung sind in Art. 3 der WBO festgelegt, im speziellen auch die der Vorbeugung und Verhinderung gesundheitlicher Störungen. 

Als Weiterbildungsstätten können Spitäler (bzw. deren Abteilungen und Stationen), Kliniken, Institute, Spezialanstalten, Ambulatorien, Arztpraxen und weitere im Bereich der Medizin tätige Institutionen in der Schweiz anerkannt werden, wenn sie über mindestens eine adäquat entlöhnte Weiterbildungsstelle verfügen und der für die Weiterbildung verantwortliche Arzt Gewähr für die Einhaltung des vorgeschriebenen Weiterbildungsprogramms bietet. Der Leiter der Weiterbildungsstätte muss Inhaber des der Anerkennung entsprechenden Facharzttitels sein (Art. 39 der WBO).

Jede Weiterbildungsstätte erarbeitet ein Weiterbildungskonzept, das die Vermittlung der Lerninhalte des jeweiligen Weiterbildungsprogramms zeitlich und inhaltlich strukturiert dokumentiert. Im Konzept wird 

a)
die Anzahl Weiterbildungsstellen festgelegt, die in einem ausgewogenen Verhältnis zum Patientengut und den vorhandenen Dienstleistungsstellen stehen muss; 

b)
ein den jeweiligen Anforderungen angemessenes Verhältnis zwischen der Anzahl weiterzubildenden Personen und der Anzahl Weiterbildner (Tutoren) festgelegt und begründet. (Art. 41 der WBO)

Visitationen dienen der Sicherstellung und Beurteilung der Weiterbildungsqualität in den Weiterbildungsstätten. Die Fachgesellschaften entscheiden selbst über Ort und Häufigkeit der Visitationen. Visitationen drängen sich insbesondere dort auf, wo die Umfrage bei den Assistenten über die Weiterbildungsqualität (Art. 8 Abs. 4 der WBO) ungenügend ausgefallen ist oder überdurchschnittliche Durchfallquoten bei der Facharztprüfung auftreten (Art. 42 der WBO).

Die Anerkennung und Einteilung der Weiterbildungsstätten wird von der Fachgesellschaft mindestens alle 7 Jahre überprüft, in jedem Fall bei einem Wechsel des Leiters (Art. 43 der WBO). Im letzteren Fall erfolgt die definitive Einteilung in der Regel 12-24 Monate nach Stellenantritt des neuen Leiters aufgrund einer obligatorischen Visitation.
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6.2
INFRASTRUKTUR

SGR-SSR: 

Infrastruktur für die Weiterbildung: 

Das WBP setzt das Vorhandensein der zur Patientenuntersuchung und -behandlung und damit zur Weiterbildung notwendigen radiologischen Apparaturen voraus (WBP Ziffer 3.2.2).

Ziffer 5.3 Tabelle 2 des WBP listet die notwendigen radiologischen Apparaturen für jede Kategorie Weiterbildungsstätte auf.

In Ziffer 5.1 Abs. 5 des WBP ist radiologische Fachliteratur obligat zur Verfügung zu halten.

Seminarräume sind im WBP nicht explizit geregelt. Alle radiologischen Abteilungen der Schweiz verfügen aber über Demonstrationsräume, welche auch für Seminarveranstaltungen benutzt werden können. 

Der Internetzugang ist im WBP nicht explizit geregelt. Ein 24-Stunden-Internetzugang ist aber an allen WB-Stätten Radiologie der Schweiz gewährleistet.

Dokumentation:

Weiterbildungsprogramm der Fachgesellschaft
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6.3
KLINISCHE ZUSAMMENARBEIT

SGR-SSR: 

Die klinische Zusammenarbeit und die Teamarbeit sind im WBP nicht explizit geregelt.

Die in den Ziffern 1, 2 und 5 des WBP genannten Weiterbildungsziele beinhalten naturgemäss Teamarbeit und interdisziplinäre Fähigkeiten.
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6.4
INFORMATIONSTECHNOLOGIE

SIWF/FMH:
Es gibt keine Angaben zu Informationstechnologie in der WBO. Die entsprechende Schulung erfolgt in den Weiterbildungsstätten aufgrund deren technischem Stand und Bedarf.

Im Raster des SIWF für Visitationen ist der Internet-Zugang als Prüfpunkt enthalten.

Dokumentation FMH: 

Vorlage Visitationsbericht des SIWF

SGR-SSR: 

Sämtliche Tätigkeiten in der Radiologie sind in der Schweiz durch Informationstechnologie (IT) gesteuert, inklusive die aktuell fast an allen Weiterbildungsstätten vorhandenen Picture Archiving und Communicating Systeme (PACS). Die Schulung an PACS und den Untersuchungsgeräten gemäss Weiterbildungsprogramm Ziffer 3.1.6 und Ziffer 3.2.2 beinhalten die Ausbildung in den entsprechenden IT-Verfahren.

Der Gegenstandskatalog für die 1. Teilprüfung (GSK1) verweist auf viele internetbasierte Lerninhalte.
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6.5
FORSCHUNG

SGR-SSR: 

Ziffer 1 Abs 2 Punkt 5 und Ziffer 3.1.7 des WBP regeln die Anforderungen bezüglich der Forschung und des Umgangs mit deren Ergebnissen sowie der Qualitätskontrolle während der Weiterbildung.

Ausserdem vergibt die SGR-SSR einen jährlichen Jubiläumspreis, einen jährlichen Posterpreis und den François Terrier Preis zur Auszeichnung hervorragender Forschungstätigkeit während der Weiterbildung.

Die SGR-SSR vergibt Stipendien aus dem Stipendienfonds für die Unterstützung von wissenschaftlichen Auslandaufenthalten während der Weiterbildung.

Die Universitätskliniken, teilweise auch andere A-Kliniken verlangen die Teilnahme an wissenschaftlichen Aktivitäten im Rahmen der Weiterbildung.
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6.6
LEHREXPERTISE

SIWF/FMH:

In das SIWF hat je ein Vertreter der Universitäten bzw. Medizinischen Fakultäten Einsitz (Art. 41 Statuten der FMH). Daneben verfügen die meisten Vertreter der Fachgesellschaften und des VLSS über (grossteils auch universitäre) Lehrerfahrung.

Die jährliche Assistentenumfrage wird durch den Lehrstuhl Consumer Behavior der ETH Zürich durchgeführt und ausgewertet (Prof. Dr. phil. M. Siegrist).

Es besteht ein dauernder Expertenauftrag an die stellvertretende Leiterin des Instituts für Medizinische Lehre der Universität Bern (IML), Frau Prof. Dr. med. Chr. Beyeler. Sie ist ständiger Gast des SIWF und nimmt an deren Sitzungen im Plenum und im Vorstand teil. 

SGR-SSR:

Über eine pädagogische Ausbildung verfügen die habilitierten Mitglieder des Ressort Weiter- und Fortbildung sowie die habilitierten Mitglieder und Experten des Ressorts Facharztprüfung der SGR-SSR. Diese haben entsprechende Fortbildungen besucht, lehren selber und werden von den Weiterzubildenden auch regelmässig bewertet.

Lehrstuhlinhaber und Weiterbildner mit Erfahrung in Lehre sind bei Weiterentwicklung des WBP und der Prüfungsverfahren einbezogen.
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6.7
KOOPERATIONEN IN DER WEITERBILDUNG

SIWF/FMH:
Gemäss Art. 33 der Weiterbildungsordnung kann die Tätigkeit an gleichwertigen Weiterbildungsstätten im Ausland als Anteil der reglementarischen Weiterbildung anerkannt werden. Über die Anrechenbarkeit ausländischer Weiterbildungsperioden entscheidet die Titelkommission in erster Instanz. Eine unabhängige und unparteiische Beschwerdeinstanz ist vorhanden (Einsprachekommission Weiterbildungstitel; Art. 9 der WBO).

SGR-SSR:

Mobilität auf nationaler Ebene:

Die Weiterzubildenden müssen im Verlauf ihrer Weiterbildung an mindestes zwei verschiedenen fachspezifischen Weiterbildungsstätten arbeiten (Ziffer 2.1.3 des WBP). Laut Ziffer 2.1.5 des WBP ist eine Praxisassistenz während 6 Monate anrechenbar.

evtl. Nachtrag nach Revision WBP 

Mobilität auf europäischer und außereuropäischer Ebene:

Diese setzt Eigeninitiative der Weiterzubildenden und der Weiterbildner voraus. 

2.5 Jahre der fachspezifischen WB können im Ausland absolviert werden, sofern die dortige Weiterbildungsstätte im WBP geforderten Bedingungen erfüllt (Ziffer 2.1.4 des WBP).

Die Netzwerkbildung unter Weiterbildungsstätten liegt in deren eigener Verantwortung. Neben vertraglichen Austauschprogrammen werden die Weiterzubildenden häufig weitervermittelt.

Beispiele:

Die Radiologie Spital Thurgau AG unterhält zwei Weiterbildungsstandorte unter je einem Chefarzt. Dadurch sind Rotationen von Weiterzubildenden möglich. Verabredete Rotationen von Weiterzubildenden erfolgen mit den Universitätskliniken für Radiologie in Zürich und Basel.

Die Radiologie Kantonsspital Baden organisiert die WB in Austausch mit der Universitätsklinik und dem Stadtspital Waid Zürich.

Das Beschwerdewesen ist in Art. 38 der WBO und Art. 5 der OKFP2 geregelt.
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7.1
MECHANISMEN DER WEITERBILDUNGS-EVALUATION

SIWF/FMH:

Das Anerkennungs- und Re-Evaluationsverfahren für Weiterbildungsstätten ist in Art. 43 der WBO geregelt.
Periodische strukturierte Evaluationsgespräche zwischen Kandidat und Weiterbildner finden mindestens jährlich einmal und am Ende der Weiterbildungsperiode statt (eventuell zusätzlich bei Auftreten von Problemen). Die Resultate werden im FMH-Zeugnis bzw. Logbuch festgehalten und unterschrieben (Art. 20 der WBO).

Die Fachgesellschaft organisiert Prüfungen und legt - unter Berücksichtigung der Besonderheiten ihres Fachgebietes - das Prüfungsziel, die Prüfungsart sowie die Bewertungskriterien fest. Sie arbeitet zu diesem Zweck ein Prüfungsreglement aus, das Bestandteil des Weiterbildungsprogramms ist (Art. 22 der WBO).

Alle Weiterbildungsprogramme werden periodisch, jeweils spätestens nach sieben Jahren seit der Inkraftsetzung oder der letzten Überprüfung von den FG daraufhin geprüft, ob sie revidiert werden müssen (Art. 17 der WBO).

SGR-SSR:

Die Weiterbildungskonzepte der Weiterbildungsstätten werden bezüglich Qualität und Umsetzung durch Visitationen überprüft.

Die Facharztprüfungen gemäss WBP Ziffer 4 werden wissenschaftlich evaluiert. 

Die Prüfung wird aufgrund des Leitfadens "Kompetent prüfen" (IML Bern, im Auftrag der FMH erstellt, 1999 publiziert) erstellt und bewertet. Es wird statistisch überprüft, ob eine spezifische Frage richtig diskriminiert (wenn die schlechten Kandidaten sie besser beantworten als die guten Kandidaten, wird sie eliminiert).

Die Ergebnisse (Outcome) der Facharztprüfungen werden im Bulletin SGR-SSR veröffentlicht, in der Prüfungskommission und im Vorstand besprochen. Einen Bericht erhält auch die FMH. 

Dokumentation:
Evaluationsmechanismen
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7.2
FEEDBACK VON WEITERBILDNERN UND WEITERZUBILDENDEN

SIWF/FMH:
Rückmeldung der Weiterbildner: Laufend über die Vertretung der Weiterbildner in den Weiterbildungskommissionen der FG sowie im SIWF.

Rückmeldung der Weiterzubildenden: Jährliche Umfrage "Beurteilung der Weiterbildung durch Assistenzärztinnen und Assistenzärzte" durch IED, Lehrstuhl für Consumer Behavior, Prof. M. Siegrist, ETHZ (Art. 8 der WBO). Publikation der entsprechenden Resultate online unter www.fmh.ch ( Weiterbildung ( Umfrage Weiterbildungsqualität und zusammengefasst in der Schweizerischen Ärztezeitung.

Rückmeldungen der Weiterzubildenden erfolgen auch über einen Fragebogen, der allen Erwerbern eines Weiterbildungstitels zugestellt wird ( Umfrage über Kundenzufriedenheit.
Dokumentation:
Fragebogen der ETH Zürich, Consumer Behavior des Institute for Environmental Decisions (IED) Projekt FMH CHN (PF 23)

Die wichtigsten Resultate der Umfrage 2006 bei Assistenzärztinnen und Assistenzärzten sind in der Schweizerischen Ärztezeitung SAEZ 2007-15-345 ff publiziert. 

SGR-SSR:
Das Feedback von Weiterbildnern ist ein regelmässiges Traktandum an Vorstandssitzungen und der jährlichen Klausurtagung des Vorstandes der SGR-SSR. Dabei werden die Rückmeldungen der Weiterbildner (fast alle Mitglieder des erweiterten Vorstandes sind Weiterbildner) erhoben.

Die Rückmeldungen der Weiterzubildenden erfolgen über das Ressort Junioren. Der Ressortleiter ist Mitglied des erweiterten Vorstandes der SGR-SSR.

Ausserdem dienen Visitationen zum Feedback der Weiterbildner und Weiterzubildenden.

Dokumentation:

Evaluationszyklen, -instrumente und –resultate: Siehe unter Beilagen.
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7.3
EINBEZUG DER INTERESSENSGRUPPEN

SIWF/FMH:

Die Resultate der jährlichen Beurteilung durch Assistenzärztinnen und Assistenzärzte werden den Leitern der Weiterbildungsstätten kommuniziert und sind auf www.fmh.ch ( Weiterbildung ( Umfrage Weiterbildungsqualität aufgeschaltet. Damit sind sie öffentlich zugänglich. 

Beilage: Umfrageresultat einer Klinik 2008

SGR-SSR:

Die Ergebnisse der Facharztprüfung werden im Bulletin der SGR-SSR publiziert.

7
PRÜFBEREICH: EVALUATION DES WEITERBILDUNGSGANGS

7.4
ANERKENNUNG UND ÜBERWACHUNG DER WEITERBILDUNGSSTÄTTEN

SIWF/FMH:

Siehe auch Antwort auf Standard 5.1, die hier wiederholt wird:

"Als Weiterbildungsstätten können Spitäler (bzw. deren Abteilungen und Stationen), Kliniken, Institute, Spezialanstalten, Ambulatorien, Arztpraxen und weitere im Bereich der Medizin tätige Institutionen in der Schweiz anerkannt werden, wenn sie über mindestens eine adäquat entlöhnte Weiterbildungsstelle verfügen und der für die Weiterbildung verantwortliche Arzt Gewähr für die Einhaltung des vorgeschriebenen Weiterbildungsprogramms bietet. Der Leiter der Weiterbildungsstätte muss Inhaber des der Anerkennung entsprechenden Facharzttitels sein (Art. 39 der WBO).

Jede Weiterbildungsstätte erarbeitet ein Weiterbildungskonzept, das die Vermittlung der Lerninhalte des jeweiligen Weiterbildungsprogramms zeitlich und inhaltlich strukturiert dokumentiert. Im Konzept wird 

a)
die Anzahl Weiterbildungsstellen festgelegt, die in einem ausgewogenen Verhältnis zum Patientengut und den vorhandenen Dienstleistungsstellen stehen muss; 

b)
ein den jeweiligen Anforderungen angemessenes Verhältnis zwischen der Anzahl weiterzubildenden Personen und der Anzahl Weiterbildner (Tutoren) festgelegt und begründet. (Art. 41 der WBO)"

Die Fachgesellschaften legen die fachspezifischen Kriterien für die Zulassung der Weiterbildungsstätten in max. 4 Kategorien fest (Art. Der 40 WBO).

Die Weiterbildungsstättenkommission (WBSK) beurteilt Gesuche um Anerkennung und Einteilung der Weiterbildungsstätten.

Bezüglich der Rekursmöglichkeiten siehe unter der ausführlichen Beschreibung des Beschwerdewesens in Art. 21, 27, 38, 44, 46, 58-67 der WBO unter Verweis auf das VGG (Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005) und das VwVG (Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968).

Dokumentation:

Art. 39 bis 44 der WBO; Ziffer 5 des jeweiligen Weiterbildungsprogramms

8
PRÜFBEREICH: LEITUNG UND ADMINISTRATION

8.1
FACHLICH-WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG

SGR-SSR:
Für das fachlich-wissenschaftliche Management der Weiterbildung sind das Ressort Weiter- und Fortbildung, das Ressort Facharztprüfung der SGR-SSR sowie der Vorstand SGR-SSR verantwortlich. Eine Bewertung dieser Gremien erfolgt an den Jahresversammlungen der SGR-SSR. 

Unterstützend organisieren die Lehrstuhlinhaber die Vorbereitungskurse für die erste Teilprüfung.

8
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8.2
WEITERBILDUNGSBUDGET UND RESSOURCEN

SIWF/FMH: 

Das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung ist innerhalb der FMH verselbständigt und bildet ein eigenständiges Service-Center mit einem eigenen Budget. Die Finanzierung erfolgt über Gebühren für die Erteilung der Facharzttitel und die Visitationen. Die Mitarbeitenden des SIWF sind ebenso wie der Präsident und der Geschäftsführer des SIWF fest von der FMH angestellt. Die zwei Vizepräsidenten sind in einem Teilzeitverhältnis angestellt.
Die Weiterbildungsaktivitäten an den Weiterbildungsstätten sind im Leistungsauftrag der Kliniken enthalten und werden von den Spitalträgern nicht separat abgegolten. 

Die Kosten für die Visitationen werden durch die Gebühren getragen, welche von den zu visitierenden Weiterbildungsstätten erhoben werden.

Viele Weiterbildungsstätten unterstützen die Weiterzubildenden für den Besuch externer Weiterbildungen. Dies wird im Rahmen der Visitationen überprüft.

Bezüglich der Verwendung finanzieller, für die Weiterbildung bestimmter Mittel für die klinische Routine vergleiche Antwort auf Standard 2.6.

Dokumentation:
Budgets siehe Jahresbericht des SIWF (KWFB 2007)

SGR-SSR:
Finanzierung:

Die WB-Aktivitäten an den Weiterbildungsstätten Radiologie sind im Leistungsauftrag der Kliniken enthalten und werden von den Spitalträgern nicht separat abgegolten.

Zur Verwendung von für die WB bestimmten finanziellen Mitteln für die klinische Dienstleistung vergleiche auch Antwort zu Standard 2.6.

Die Durchführung und Pflege des Weiterbildungsprogramms erfolgen durch das Ressort Weiterbildung der SGR-SSR. Deren Leiterin ist Mitglied des Vorstands der SGR-SSR. Die Tätigkeit des Vorstandes der SGR-SSR sowie der Mitglieder des Ressorts Weiterbildung ist ehrenamtlich. Als Vorstandsmitglied der SGR-SSR erhält die Leiterin des Ressorts Weiterbildung ihre Unkosten von der SGR-SSR vergütet.

Ihre Tätigkeit wird unterstützt durch das Sekretariat der SGR-SSR. 

Der Aufwand der SGR-SSR wird durch Mitgliederbeiträge gedeckt. 

(Art. 42 und Art. 47.10 der Statuten der SGR-SSR)

Die Facharzt-Kandidaten entrichten eine Prüfungsgebühr.
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8.3
ADMINISTRATION

SIWF/FMH:

Siehe Ziffer 7.2.

Jahresberichte des SIWF (KWFB 2007).

SGR-SSR:
Die Administration der Weiterbildung ist Aufgabe der WB-Stätten. Auch der Administrationsaufwand ist im Spital- bzw. Abteilungsbudget enthalten, wird aber nicht separat ausgewiesen. 
9
PRÜFBEREICH: KONTINUIERLICHE ERNEUERUNG / QUALITÄTSSICHERUNG
SIWF/FMH:

Folgende wichtigsten Neuerungen wurden von der FMH seit der Akkreditierung 2005 realisiert:

1. Einführung von Gesundheitsökonomie und Ethik in allen Weiterbildungsprogrammen bzw. Weiterbildungsstätten

2. Einführung von Pharmakotherapie in allen klinischen Weiterbildungsprogrammen

3. Einführung von Risiko- und Fehlerkultur in allen Weiterbildungsprogrammen bzw. Weiterbildungsstätten

4. Einführung von Logbüchern in allen Weiterbildungsprogrammen

5. Restrukturierung und Standardisierung des Visitationsprozesses

Zu den Empfehlungen laut Ziffer 2.3 des Syntheseberichts OAQ vom November 2005 nimmt das SIWF wie folgt Stellung:

1.
Kurzfristig zu erfüllende Empfehlungen

1.1
Das Erfordernis der Schulung in Ethik und Gesundheitsökonomie wurde in allen Weiterbildungsprogrammen eingebaut (siehe oben).

1.2
Das Erfordernis der Schulung in Sozialkompetenz wurde bei der Revision von Weiterbildungsprogrammen z.T. berücksichtigt.

1.3
Bei der Revision von Weiterbildungsprogrammen wurden konkretere bzw. detailliertere Lernzielkataloge erstellt und die Assessmentverfahren (Blueprints) wurden entsprechend gestaltet.

1.4
Bei der Revision von Weiterbildungsprogrammen wird eine vermehrte Gewichtung eines modularen Aufbaus gefordert, sofern und soweit sich ein solcher für das entsprechende Fach und die Struktur seiner Weiterbildungsstätten eignet.

1.5
Bei der Revision von Weiterbildungsprogrammen wird bei der Einteilung der Weiterbildungsstätten berücksichtigt, ob diese nur Teile des oder den gesamten Lernzielkatalog vermitteln können.

1.6
Das Institut für medizinische Lehre der Universität Bern (IML) wurde beauftragt, eine webbasierte Plattform für Multiple Choice (MC)-Fragen und Kurzantwortfragen (KAF) aufzubauen (zur Verfügung für erste Fachgesellschaften ab März 2009).

1.7
In Kooperation mit dem IML Durchführung des Projekts "Workplace based Assessment mit Feedback": Mini-Clinical Evaluation Exercise (MiniCEX)/Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) seit Mitte 2007 (u. a. Innere Medizin, Chirurgie, ORL, Psychiatrie, Gefässchirurgie, Gynäkologie), welches ab 2010 an allen grösseren Weiterbildungsstätten eingeführt werden soll. 

1.8
Das Logbuch wurde in allen Weiterbildungsprogrammen bis Mitte 2009 eingeführt gemäss Art. 20 der WBO. Es ist im Endausbau ein Portfolio geplant (siehe oben).

1.9
Im Rahmen der Einführung des Logbuchs wird für jede Weiterbildungsphase eine Lernzielvereinbarung gefordert gemäss Art. 41 der WBO. Kontrolle der Umsetzung erfolgt im Rahmen der Visitationen.

2.
Längerfristig zu erfüllende Auflagen

2.1
Bei der Revision von Weiterbildungsprogrammen werden der Lernzielkatalog (LZK) und die Facharztprüfung (FAP) aufeinander ausgerichtet (siehe oben).

2.2
Die Revision der WBO ist per Mitte 2009 vorgesehen. Bezüglich Blueprints und Strukturierung der mündlichen FAP siehe oben.

2.3
Anlässlich der Einführung des Workplace based Assessment werden die direkten Weiterbildner in Assessment und Feedback geschult. Es bestehen zurzeit keine Instrumente zur Verbesserung der Weiterbildner in summativer Beurteilung.

2.4
Das SIWF stellt zurzeit keine Instrumente zur didaktischen Schulung der Weiterbildner zur Verfügung. Es wird punktuell auf die Hilfestellung durch das IML abgestellt. Die Auswahl der Weiterbildungsverantwortlichen liegt nicht in der Kompetenz des SIWF.

2.5
Ab Frühjahr 2009 ist das Verfahren bei Visitationen aufgrund der bisherigen Erfahrungen systematisiert und standardisiert (u. a. Berichtverfahren, Schulung der Visitatoren).

2.6
Die Weiterbildung findet an und mit dem Patienten statt (Bedside Teaching). Der Anteil der theoretischen Weiterbildung wird von den FG in den Weiterbildungsprogrammen festgelegt. 

2.7
Alle Weiterbildungsprogramme basieren auf naturwissenschaftlicher Grundlage. Die Ergebnisse der medizinischen Forschung werden fortlaufend aufgrund ihrer Evidenz in die Weiterbildung eingebaut. Diese allgemeingültigen Grundsätze sollen anlässlich der WBO-Revision per Mitte 2009 festgehalten werden (Art. 3).

2.8
Der modulare Aufbau der Weiterbildungsprogramme wird bei Revision geprüft bezüglich der Zielführung im Fach und der Praktikabilität an den Weiterbildungsstätten.

2.9
Die finanzielle Situation der Weiterbildung in der Grundversorgung wird durch entsprechende Unterstützung in den Kantonen verbessert (näheres siehe Homepage GDK). Die Finanzierung der Weiterbildung erfolgt in allen Spitälern über das Budget bzw. durch die Mehrleistung der Assistenzärztinnen und Assistenzärzte (50-Stunden-Woche, tieferer Lohn als Fachärzte). Die Weiterbildungsstätten sind aufgefordert in Rahmen der Weiterbildungskonzepte Curricula für Grundversorger anzubieten.

2.10
Das SIWF wurde im Dezember 2008 von der Ärztekammer mit allen Aufgaben, welche die Weiter- und Fortbildung (u. a. WBO) betreffen, betraut und erhält zur Durchführung Budgethoheit im Rahmen des Gesamtbudgets der FMH. Im SIWF, namentlich in dessen Vorstand, sind seit 2006 folgende Stakeholder neu vertreten: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), Verband der Spitäler der Schweiz (H+), Weiterbildungsausschuss des BAG (WA) bzw. Medizinalberufekommission (MEBEKO).

2.11
Mit den Einsprachekommissionen "Weiterbildungstitel" und "Weiterbildungsstätten" verfügt die FMH über zwei unabhängige und unparteiische Beschwerdeinstanzen, Wie dies in Art. 25 Abs. 1 lit. j MedBG gefordert ist.

2.12
Den FG steht es offen, die jährliche Assistentenumfrage mit einer eigenen fachspezifischen Umfrage zu kombinieren. Eine Erweiterung des allgemeinen Fragebogens ist aus prozessualen Gründen nicht durchführbar.

2.13
Eine Befragung von ehemaligen Absolventen der Weiterbildung wurde wegen Ressourcenmangel zurückgestellt.

SGR-SSR:
Das WBP vom 1.1.2001 wurde am 16.5.2005, am 6.3.2006, am 6.3.2007 und am 6.9.2007 revidiert. Es steht derzeit erneut in Revision. Diese wird bis Mitte 2009 abgeschlossen sein. 

Es wurde im Auftrag des Vorstandes SGR-SSR eine Task Force Organspezialisierung zur zukünftigen Weiterentwicklung (Subspezialisierung) und Anpassung an internationale Standards gegründet. Das Konzept wird der Mitgliederversammlung am Jahreskongress 2009 vorgestellt.

Die Prüfungsergebnisse der Fachprüfungen wurden in die Erstellung und Revisionen des WBP einbezogen.

2008 wurde eine FMH-Visitation von Weiterbildungsstätten der Radiologie durchgeführt, nämlich am den Kantonsspital St. Gallen
Ausblick

Bei der Fortentwicklung der Weiterbildung sind folgende Aspekte im Auge zu behalten:

Stärken: Die SGR-SSR verfügt seit vielen Jahren über eine ausgereifte und erprobte summative Evaluation der Weiterzubildenden. Dies hat in der Vergangenheit grosse Verbesserungen in der Weiterbildung auf Stufe der WB-Stätten gebracht und bringt sie immer noch. 

Die Weiterbildungsstätten verfügen über einen grossen Erfahrungsschatz in Sachen Weiterbildung, welche im Rahmen der fachspezifischen engen Supervision ohne grossen Formalismus und effizient zum Tragen kommt.

Offene Fragen: Das begonnen Projekt Organspezialisierung bringt sowohl Chancen (Vertiefung) als auch Gefahren (Verlust an Breite) mit sich. Diese werden vor der Beschlussfassung zur Subspezialisierung sorgfältig gegeneinander abzuwägen sein.

Inwieweit die formative Evaluation über die Einführung des Logbuches hinaus noch weiter entwickelt und formalisiert werden soll, ist derzeit offen. Die Erfahrungen mit dem Logbuch sind für die Beurteilung dieser Frage abzuwarten.

Als Gefahr einer zusätzlichen Formalisierung der formativen Evaluation ist, wie bei allen Auflagen, ein möglicherweise schlechtes Aufwand-(Kosten-)Nutzenverhältnis und daraus folgend die mögliche Demotivation der Weiterbildner zu nennen, was diese im schlimmsten Fall zur Aufgabe der Weiterbildung veranlassen könnte. 

Zusammenfassung der Beilagen zu den Antworten SIWF/FMH:
Statuten der FMH

Weiterbildungsordnung der FMH (WBO)

Fragebogen der ETH Zürich Consumer Behavior (IED) Projekt FMH CHN (PF 23)

Die wichtigsten Resultate der Umfrage 2006

Beurteilung durch Assistenzärztinnen und Assistenzärzte SAEZ 2007-15-345 ff

Beispiel eines Umfrageresultats Beurteilung durch Assistenzärztinnen und Assistenzärzte 2007

Schema Visitationsbericht des SIWF (vb_schema_dt.doc)

Jahresbericht 2007 des SIWF

Beispiel Logbuch

Zusammenfassung der Beilagen zu den Antworten der Fachgesellschaft Radiologie:

Statuten der Schweizerischen Gesellschaft für Radiologie SGR-SSR vom8.6.2002 (Statuten)

Weiterbildungs-Programm Radiologie vom 1.1.2001, letzte Revision: 6.9.2007 (WBP)

Gegenstandskatalog 1.Teilprüfung Radiologie (GSK1)

Beispielfragen 1. Teilprüfung Radiologie (BFTP1)

Fortbildungsprogramm der Schweizerischen Gesellschaft für Radiologie (SGR-SSR) für den Facharzttitel Radiologie vom 28. Juni 2003 (FBP) 

Orientierung an die Kandidaten der 2. Teilprüfung Facharzt Radiologie vom 30.9.2007 (OKFP2)

Orientierung an die Experten der 2. Teilprüfung Facharzt Radiologie vom 29.8.08 in Genf (OEFP2)

Beispiel eines WB-Konzeptes: Weiterbildungskonzept KS Baden akt. 29.9.08
Verweis auf Bestimmungen der FMH:

Weiterbildungsordnung der FMH (WBO)

Verzeichnis der Abkürzungen

	BAG
	Bundesamt für Gesundheit

	BFTP1
	Beispielfragen zur 1. Teilprüfung Radiologie

	DOPS
	Direct Observation of Procedural Skills

	EDI
	Eidgenössisches Departement des Innern

	EK WBS
	Einsprachekommission Weiterbildungsstätten der FMH

	EK WBT
	Einsprachekommission Weiterbildungstitel der FMH

	ETH
	Eidgenössische Technische Hochschule

	FA
	Facharzt

	FAP
	Facharztprüfung

	FBO
	Fortbildungsordnung der FMH

	FBP
	Fortbildungsprogramm (Radiologie)

	FG
	Fachgesellschaften

	FMH
	Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

	GDK
	Gesundheitsdirektorenkonferenz der Kantone

	GSK1
	Gegenstandskatalog der 1. Teilprüfung Radiologie

	H+
	Verband der Spitäler der Schweiz

	ICT
	Informations- und Kommunikationstechnologie

	IED
	Intitute for Environmental Decisions der ETH Zürich

	IML
	Institut für Medizinische Lehre der Universität Bern

	IT
	Informationstechnologie

	KAF
	Kurzantwortfragen

	KS
	Kantonsspital

	KWFB
	Kommission für Weiter- und Fortbildung der FMH, neu SIWF

	LZK
	Lernzielkatalog

	MC
	Multiple Choice

	MEBEKO
	Medizinalberufekommission

	MedBG
	Medizinalberufegesetz

	Mini-CEX
	Mini-Clinical Evaluation Exercise

	OAQ
	Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung der Schweizerischen Universitäten

	OEFP2
	Orientierung an die Experten der 2. Teilprüfung Radiologie

	OKFP2
	Orientierung an die Kandidaten der 2. Teilprüfung Radiologie

	ORL
	Oto-Rhino-Laryngologie

	PACS
	Picture Archiving and Communicating System

	RIS
	Radiologie-Informationssystem

	SGR-SSR
	Schweizerische Gesellschaft für Radiologie

	SIWF
	Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung

	TK
	Titelkommission

	VGG
	Verwaltungsgerichtsgesetz

	VSAO
	Verband der Schweizerischen Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte

	VwVG
	Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren

	WA
	Weiterbildungsausschuss des BAG

	WB
	Weiterbildung

	WBO
	Weiterbildungsordnung der FMH

	WBP
	Weiterbildungsprogramm (Radiologie)

	WBS
	Weiterbildungsstätten

	WBSK
	Weiterbildungsstättenkommission

	WBT
	Weiterbildungstitel

	WFME
	World Federation of Medical Education

	SMIFK
	Schweizerische Medizinische Interfakultätskommission


Anmerkung: Personen erscheinen, der Lesbarkeit halber, in der männlichen Form. Frauen sind mit eingeschlossen. 
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